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By the same token

Steuerliche Grundfragen  
im Rahmen von Initial  
Coin Offerings

A Einleitung

Token sind längst in der Schweiz angekommen
Zeugnis dafür legen neben dem in Zug entstan
denen «Crypto Valley» insbesondere die wach
sende Akzeptanz von Kryptowährungen a
Zahlungsmittel sowie die Stellungnahmen zu
Thematik diverser Steuerverwaltungen, de
FINMA und von ExpertSuisse ab. Nachdem di
Literatur insbesondere die rechtliche Einord
nung von Kryptowährungen und deren Einsat
für verschiedene Rechtsgeschäfte thematisie
hat1, erwachsen vermehrt Fragen zur steuer
lichen Behandlung von Kryptowährungen. Die
se Fragen beschränken sich nicht nur auf die d
rekten Steuern, die primär in den erwähnte
Stellungnahmen angesprochen werden. Die m
der Ausgabe von Token verbundenen Vorgäng
sind auch aus Sicht der übrigen Steuerarten z
beleuchten. Naturgemäss sind ebenfalls Frage
im Bereich der Sozialabgaben zu klären. An an
derer Stelle behandelt wurden weitere wichtig
Aspekte im Zusammenhang mit Kryptowährun
gen. Zu Datenschutz2, Vertragsqualifikation3 un
bankenrechtlicher Regulierung4 in Bezug au
Kryptowährungen sei daher auf die bestehend
Literatur verwiesen.
Die Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain
Technologie erschöpfen sich allerdings bei we
tem nicht in den Kryptowährungen. Besonder
spannend sind die neu entstandenen Finanzie
rungsmöglichkeiten wie das Initial Coin Offe
ring («ICO», teilweise auch als Token Generat
«ITO», bezeichnet)5. Es handelt sich dabei «um
eine digitale Form der öffentlichen Kapitalbe
schaffung zu unternehmerischen Zwecken, d

[…] über die Distributed-Ledger- bzw. Block-
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D Fazit
1 BÄRTSCHI, Harald/MEISSER, Christian, Virtuelle  
Währungen aus finanzmarkt- und zivilrechtlicher 
Sicht, in: Rolf H. Weber, Florent Thouvenin (Hrsg.), 
Rechtliche Herausforderungen durch webbasierte und 
mobile Zahlungssysteme, Zürich 2015, S. 113 ff.

2 WIDMER, Barbara, X mal Block = Blockchain, digma 
2017, S. 244 ff.

3 PILLER, François, Virtuelle Währungen – Reale  

4 MAUCHLE, Yves, Die regulatorische Antwort auf FinTec
Evolution oder Revolution? Eine Verortung aktueller 
Entwicklungen, SZW 2017, S. 810 ff.; vgl. auch FINMA,
Aufsichtsrechtliche Behandlung von Initial Coin  
Offerings, FINMA-Aufsichtsmitteilung 4/2017.

5 Zur Definition vgl. insbesondere MÜLLER, Vaik/MIGNO
Vincent, La qualification juridique des Token : aspects 
réglementaires, GesKR 4/2017, S. 486 ff., S. 488.
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Rechtsprobleme?, AJP 2017, S. 1426 ff.
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chain-Technologie erfolgt»6. Das ICO kann al
gemein mit dem Begriff des «Crowd Funding
verknüpft werden7. Im Unterschied zum IP
(Initial Public Offering) findet ein ICO jedoc
nicht über eine klassische Börsenplattform stat

B Allgemeines

Bislang besteht weder in der Literatur noch i
der Rechtsprechung eine einheitliche Kategor
sierung der verschiedenen Token. Auch wen
andere Einteilungen ebenfalls vertretbar ersche
nen8, sollen nachfolgend die von der FINMA z
regulatorischen Zwecken aufgestellte Kategor
sierung in Zahlungs-, Nutzungs- und Anlageto
ken als Grundgerüst für die weitere steuerrech
liche Analyse herangezogen werden.

1 Wirtschaftliche Definition und  
  Bedeutung von Token
Vergleichbar mit Spieljetons oder Voucher
stellen Token digitale Rechtseinheiten bzw
Wertmarken dar. Die Token können als Zah
lungsmittel und/oder als Kapital- bzw. Spekula
tionsanlage dienen. Nach MÜLLER/MIGNO
kann ein Token definiert werden als « bout d
code informatique, une information digital
enregistré dans une blockchain, pouvant êtr
transféré via un protocole et qui peut (ou non
effectuer des fonctions supplémentaires régie
par le logiciel qui l’a créé »9. Diese Softwar
(logiciel) wird auch als «smart contract» be
zeichnet. Token werden mittels ICO ausgegebe
und können verschiedenste Funktionen inneha
ben. Grundsätzlich besitzen Token keinen be
sonderen eigenen oder inneren (intrinsischen
Wert. Der Wert entsteht durch die Akzeptanz zw
schen den Handelspartnern und den sich darau
ergebenen Nutzungsmöglichkeiten. 
Im wirtschaftlichen Sinn sind insbesondere d
als Zahlungsmittel eingesetzten Token (typ
scherweise als Kryptowährungen oder «Coins
Nr. 4/2018 Seite 294

bezeichnet) vergleichbar mit Fremdwährungen. 
Im Gegensatz zu den offiziellen Landeswährun
gen sind die digitalen Token allerdings nich
zentral durch die Nationalbank oder einen an
deren «Währungshüter» kontrolliert und we
den auch nicht über das klassische Bankensy
tem vertrieben. Im Wesentlichen basieren Toke
auf einer von den Nutzern selbst verwalteten de
zentralen Datenbank, ähnlich einem Pee
 to-Peer-Netzwerk. Ferner qualifizieren Krypto
währungen in den meisten Ländern nicht a
gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel («lega
tender»)10. Insofern können Kryptowährunge
im weitesten Sinn als eine Art globale, staaten
unabhängige Währungseinheit verstanden we
den. Angesichts der innert kurzer Frist erreichte
enormen Marktkapitalisierung der Kryptowäh
rungen von rund USD 500 Mia.11 dürfte dere
wirtschaftliche Bedeutung – sei dies als Anlage
objekte oder Zahlungsmittel – weiterhin ma
kant zunehmen. 

2 Regulatorische Kategorisierung 
   von Token 

a FINMA
Vor dem Hintergrund des Anstieges von in de
Schweiz durchgeführten und geplanten ICO ha
die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA
am 29. September 2017 in der Aufsichtsmitte
lung 04/2017 die möglichen Berührungspunk
von ICO zum geltenden Finanzmarktrecht aufge
zeigt. In der ergänzenden Wegleitung vom 16. Feb
ruar 2018 hat die FINMA sich zu regulatorische
Unterstellungsfragen geäussert und die folgend
Eingliederung von Token vorgenommen.

b Zahlungstoken
Unter die Kategorie Zahlungstoken (Paymen
Token) fallen die «reinen» Kryptowährunge
wie z. B. Bitcoin. Hierbei handelt es sich um so
che Token, die «tatsächlich oder der Absicht de
Organisators nach als Zahlungsmittel für de

Erwerb von Waren oder Dienstleistungen akzep-
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tiert werden oder der Geld- und Wertübertra
gung dienen sollen»12. Dabei werden keine An
sprüche gegenüber den Emittenten begründe
Aufgrund der Tatsache, dass Zahlungstoken a
Zahlungsmittel konzipiert sind und wirtschaf
lich keine Analogie zu traditionellen Effekte
(Wertschriften) im Sinne des Bundesgesetze
über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG
besteht, behandelt die FINMA Zahlungstoke
nicht als Effekten.

c Nutzungstoken
Eine weitere Kategorie von Token vermitteln de
«Zugang zu einer digitalen Nutzung ode
Dienstleistung» (Utility Token)13. Nutzungsto
ken können sehr individuell ausgestaltet sein
Im Fokus steht die Realerfüllung eines An
spruchs auf Zugang zur digitalen Nutzung ode
Dienstleistung, weshalb der für Effekten typisch
Kapitalmarktbezug fehlt.

d Anlagetoken
Als Anlagetoken (Asset Token) klassifiziert di
FINMA solche Token, die Vermögensrechte re
präsentieren. Hierbei kann es sich etwa um
schuldrechtliche Forderungen gegenüber dem
Emittenten oder auch gesellschaftsrechtlich

Mitgliedschaftsrechte handeln. Grundsätzlich 

geplanten Kryptowährungen (z. B. Venezuela, Marshall 
können Anlagetoken in Eigen- und Fremdkap
taltoken unterschieden werden. Dabei sin
Fremdkapitaltoken aus Sicht des Token-Emi
tenten wie schuldrechtliche Verbindlichkeite
zu verstehen. Hierbei kann es sich etwa um Da
lehen, derivative oder strukturierte Produkt
handeln. Ein Merkmal von Fremdkapitaltoke
kann insbesondere das Rückgaberecht sein
Eigenkapital-Token vermitteln grundsätzlic
Anteile am Kapital oder Gewinn des Token
Emittenten. 
Nach einer wirtschaftlichen Betrachtungsweis
erfüllen Anlagetoken die Funktionen von Ak
tien, Obligationen oder derivativen Finanz
instrumenten. Anlagetoken können unter an
derem Anteile an künftigen Erträgen ode
Kapitalflüssen in Aussicht stellen und gemäs
FINMA auch zum Handel mit physischen Wer
gegenständen auf der Blockchain genutzt we
den («physical underlying»)14. Anlagetoke
qualifizieren als Effekten und haben damit di
Funktion einer Art Verbriefung («Securitizat
on») inne.

e Hybride Token
Die FINMA weist darauf hin, dass sich die einze
nen Token-Kategorien nicht gegenseitig aus

schliessen. Insbesondere können Anlage- und 

d 

d 

d 
6 FINMA, Aufsichtsrechtliche Behandlung von Initial 
Coin Offerings, FINMA-Aufsichtsmitteilung 4/2017, S. 2.

7 FINMA, Wegleitung für Unterstellungsanfragen betref-
fend Initial Coin Offeriongs (ICOs), 16. Februar 2018. 

8 MÜLLER, Vaik/MIGNON, Vincent, La qualification  
juridique des Token : aspects réglementaires, GesKR 
4/2017, S. 486 ff., S. 486.

9 MÜLLER, Vaik/MIGNON, Vincent, La qualification  
juridique des Token : aspects réglementaires, GesKR 
4/2017, S. 486 ff., S. 488.

10 Den von gewissen Ländern offiziell ausgegebenen oder 

Inseln) fehlt grundsätzlich das Element der Unab -
hängigkeit, weshalb diese Währungen hier nicht als  
typische Kryptowährungen behandelt werden.

11 Marktkapitalisierung per März 2018 abrufbar auf 
https://coinmarketcap.com/charts.

12 FINMA, Wegleitung für Unterstellungsanfragen betreffen
Initial Coin Offeriongs (ICOs), 16. Februar 2018, S. 3.

13 FINMA, Wegleitung für Unterstellungsanfragen betreffen
Initial Coin Offeriongs (ICOs), 16. Februar 2018, S. 3.

14 FINMA, Wegleitung für Unterstellungsanfragen betreffen
Initial Coin Offeriongs (ICOs), 16. Februar 2018, S. 3.
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Nutzungstoken gleichzeitig Zahlungstoken sein1

Ein Nutzungstoken kann sich bspw. im Lau
der Zeit auch als Zahlungsmittel etab lieren16.

3 Zivilrechtliche Qualifikation von 
  Token

a Zahlungstoken 
Zahlungstoken können grundsätzlich als Sach
(beherrschbare Güter mit kommerziellem Wer
behandelt werden. Nach traditioneller Definit
on ist eine Sache «ein körperliche[r], von ande
ren abgegrenzte[r] Gegenstand, der tatsächl
cher und rechtlicher Beherrschung zugänglic
ist»17. Die Subsumtion von Token unter diese
Begriff scheint am Element der Körperlichke
zu scheitern. Die neuere Literatur geht alle
dings davon aus, dass das Element der Körpe
lichkeit vernachlässigt werden könne18. Die Be
handlung von Token als Sache bietet sich vo
allem für solche Zahlungstoken an, die über d
digitalen Zahlungseinheiten hinaus keine we
teren Rechte vermitteln und keine relative
Rechte darstellen19. 

b Nutzungstoken
Weiter zu untersuchen sind solche Token, d
Ansprüche auf künftige oder bereits abrufbar
Leistungen oder Nutzungsrechte vermitteln
Nutzungstoken können grundsätzlich als ein
Art Gutschein (Voucher) verstanden werden. I
ihrer reinen Form sind Nutzungstoken den
auch verbrauchbar, wobei die Wiederausgab
oder die Wiederverwendung der Token diese
Qualifikation grundsätzlich nicht im Weg ste
hen sollte. Insofern kann bei einem Nutzungsto
ken eine – je nachdem übertragbare – vertrag
rechtliche Beziehung im Vordergrund stehen
Abhängig von der jeweiligen Ausgestaltung i
denkbar, dass Nutzungstoken als Nomina
(z. B. Auftrag) oder Innominatkontrakt (z. B. L
Nr. 4/2018 Seite 296

zenzvertrag) qualifizieren.
c Anlagetoken
Anders beurteilt sich die Angelegenheit für Anla
getoken. Diese können wie oben beschrieben An
teilsrechte, Obligationen oder Derivative sein
Ebenfalls denkbar ist die Ausgestaltung in Form
von Genuss- oder Partizipationsrechten. Rech
lich sind sie analog den entsprechenden Rege
lungen im Obligationenrecht bzw. Zivilgesetz
buch zu behandeln. 

d Hybride Token
In Bezug auf hybride Token ist grundsätzlic
eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen ana
log zu den Innominatkontrakten.

4 Handelsrechtliche Bilanzierung 
   von Token

a Obligationenrecht
Die folgenden Bilanzierungsregeln richten sic
am schweizerischen Obligationenrecht aus un
beziehen sich grundsätzlich nicht auf interna
tionale Rechnungslegungsstandards wie z. B
IFRS oder US GAAP. Gemäss Art. 957 OR sin
sämtliche juristische Personen sowie Einzelun
ternehmen und Personengesellschaften, die im
letzten Geschäftsjahr einen Umsatzerlös vo
mindestens CHF 500 000.– erzielt haben, zu
Buchhaltung und Rechnungslegung gemä
den im Obligationenrecht (Art. 957 ff. OR) def
nierten Regeln verpflichtet.

b Bilanzierungspflicht

i Aktiven
Die aktivseitige Bilanzierung von Token gemä
Obligationenrecht ist bislang noch nicht ab
schliessend geklärt20. Dass eine Bilanzierung e
forderlich ist, hat ExpertSuisse zumindest be
züglich Bitcoins aufgrund der folgende
Eigenschaften in Übereinstimmung mit Art. 95

21
Abs. 2 OR festgestellt :
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• Sie basieren auf einer Transaktion in de
Vergangenheit (Kauf oder Mining).

• Mittels Private Key kann über sie verfüg
werden.

• Sie resultieren durch Austausch in gesetz
liche Zahlungsmittel oder Verwendung a
virtuelles Zahlungsmittel in einem wah
scheinlichen Mittelzufluss.

• Es besteht ein aktiver Markt, aufgrund de
sen der Wert in Schweizer Franken oder e
ner anderen Bilanzierungswährung gemä
Art. 958d Abs. 3 OR verlässlich ausgedrück
werden kann.

Die obenstehenden Ausführungen von Exper
Suisse zu Bitcoin sind nach der hier vertretene
Auffassung auch auf andere Zahlungstoken an
wendbar. In Bezug auf die übrigen Token sin
die gemäss Schweizer Handbuch der Wir
schaftsprüfung (kurz «HWP») geltenden allge
meinen Regeln anwendbar22. 

ii Passiven
Als Passiven müssen das Fremd- und das Eigen

kapital bilanziert werden (Art. 959 Abs. 4 OR). 

12/2017, S. 915/916.
Die Frage der Passivierungspflicht stellt sich in
besondere beim Emittenten von Anlage- un
Nutzungstoken. Zahlungstoken stellen rechtlic
keine Forderungen dar, weshalb eine Klassifizie
rung als kurz- oder langfristige Verbindlichke
ten als nicht sachgerecht erscheint23. Gemä
HWP24 müssen Verbindlichkeiten als Fremdka
pital bilanziert werden, wenn:
• sie durch vergangene Ereignisse bewirk

wurden,
• ein Mittelabfluss wahrscheinlich ist und 
•  ihre Höhe verlässlich geschätzt werden kan

(Art. 959 Abs. 5 OR).

c Bilanzposition

i Aktiven
Grundsätzlich gilt, dass Kryptowährungen, d
überwiegend Zahlungsmittel sind (Zahlung
token), eher als kurzfristige Aktiven im Umlau
vermögen zu bilanzieren sind, während Token
die Ansprüche auf gewisse Leistungen vermittel
(Nutzungstoken), eher den immateriellen Ve

mögenswerten im Anlagevermögen zugehörig 

 

 

-

 

 

4, 
15 FINMA, Wegleitung für Unterstellungsanfragen betreffend 
Initial Coin Offeriongs (ICOs), 16. Februar 2018, S. 3.

16 Dies dürfte wohl z. B. auf Ethereum zutreffen, welcher 
heute auch als Zahlungsmittel akzeptiert wird.

17 WIEGAND, vor Art. 641 ff. N 6, in: Heinrich Honsell/ 
Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser (Hrsg.), Zivilgesetz-
buch II, Basler Kommentar, 5. A., Basel 2015.

18 Statt vieler LINDER, Thomas/MEYER, Stephan D.,  
Die steuerliche Behandlung von Bitcoin und anderen 
Kryptowährungen, Zürcher Steuerpraxis, 3/2017,  
S. 191 ff., S. 197; anderer Ansicht aber PILLER, François, 
Virtuelle Währungen – Reale Rechtsprobleme?, AJP 
2017, S. 1426 ff., S. 1429.

19 GENNARI, Franco, Wie deklariert man Bitcoins in der 
Steuererklärung?, Die Volkswirtschaft 8–9/2017, S. 34. 

20 CARDENAS, Yvan/CUTTELOD, Céline, Ivestissements 
bitcoin : un nouveau thème pour les IFRS ? – Bitcoin-
Anlagen: ein neues Thema für die IFRS?, ExpertFocus, 

21 ExpertSuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zum
neuen Rechnungslegungsrecht, inklusive Änderung 
vom 7. Dezember 2017, Zürich 2017 (Erstveröffent -
lichung 2013), abrufbar unter: www.expertsuisse.ch, 
S. 49 f. 

22 Siehe hierzu Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprü
fung, Band «Buchführung und Rechnungslegung» 
Ausgabe 2014, Ziff. II.4.2.1.

23 ExpertSuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zum
neuen Rechnungslegungsrecht, inklusive Änderung 
vom 7. Dezember 2017, Zürich 2017 (Erstveröffent -
lichung 2013), abrufbar unter: www.expertsuisse.ch, 
S. 50.

24 Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band 
«Buchführung und Rechnungslegung» Ausgabe 201
Ziff. II.4.2.2.
Nr. 4/2018 Seite 297
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sind25. Anlagetoken können je nach Halteinten
tion als Umlauf- oder Anlagevermögen klass
fizieren.
Gemäss ExpertSuisse kommt die Bilanzierun
von Bitcoins als flüssige Mittel aktuell nich
infrage, da es Bitcoin an der rechtlichen E
genschaft als (Fremd-)Währung mangelt, di
Volatilität sehr hoch ist und Bitcoin (noch
nicht allgemein als Zahlungsmittel akzeptie
ist26. Dies dürfte zumindest momentan au
sämtliche andere Token zutreffen.
Passender erscheint, sofern die beabsichtigt
Haltedauer kurz ist und der Handel mit Toke
nicht die primäre Geschäftstätigkeit ist, dahe
die Position Wertschriften innerhalb der kurz
fristig gehaltenen Aktiven mit Börsenkurs fü
reine OR-Abschlüsse. Hierbei ist es nach Ansich
von ExpertSuisse nicht erforderlich, dass Toke
die enger gefasste Definition der Wertpapiere im
Sinne von Art. 965 OR erfüllen27. Bei längere
Haltedauer ist die Bilanzierung unter den F
nanzanlagen angezeigt.
Sofern die operative Geschäftstätigkeit laufen
und in wesentlichem Umfang auf den Hande
mit Token gerichtet ist, sind diese in der Bilan
als «Vorräte» auszuweisen28. 
Da langfristig zu haltende Token nach IFRS ten
denziell als immaterielle Anlagen (identifizie
bare, nichtmonetäre Aktiven ohne physisch
Substanz) zu bilanzieren sind und dies auc
nach OR vertretbar ist, empfiehlt ExpertSuiss
Unternehmen, die auch nach IFRS abschliessen
die Bilanzierung unter den immateriellen Anla
gen für beide Abschlüsse29. So kann eine Um
gliederung vermieden werden.

ii Passiven
Beim Emittenten stellen Zahlungstoken rech
lich keine Forderungen dar, weshalb eine Klass
fizierung als kurz- oder langfristige Forderun

30
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als nicht sachgerecht erscheint . Nutzungs- 
und Anlagetoken sind je nachdem als Verbind
lichkeiten bzw. Eigenkapital zu bilanzieren. 

d Buchführungswährung
Nach Art. 957a Abs. 4 OR erfolgt die Buchfüh
rung in der Landeswährung (CHF) oder in de
für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Währun
(z. B. USD oder EUR). Da Kryptowährunge
nicht als Fremdwährungen im Sinn des Obliga
tionenrechts zu betrachten sind, ist die Buchha
tung in einer Kryptowährung grundsätzlic
ausgeschlossen. 

e Bewertung 
Sämtliche Token im Umlauf- oder Anlagevermö
gen können entweder zu Anschaffungskosten
Niederstwerten (Art. 960a OR) oder – wenn vo
handen – zu Börsenkursen bzw. zu beob achtbare
Marktpreisen (Art. 960b Abs. 1 OR) bewertet we
den. Es besteht ein Wahlrecht31. Für die Token
welche zu beobachtbaren Marktpreisen bewert
werden, ist gemäss ExpertSuisse zudem die Bi
dung einer Schwankungsreserve nach Art. 960
Abs. 2 OR möglich und zu prüfen32.

5 Steuerwert von Token 

a Vorgehensweise der ESTV 
Aus steuerlicher Sicht besteht betreffend de
Jahresendkurs inzwischen Klarheit. Die EST
hat bereits 2015 ihre Vorgehensweise zur E
mittlung des Umrechnungskurses von Bitcoin
mitgeteilt33. Sie verwendet dazu den Durch
schnittskurs von fünf einschlägigen Interne
handelsplattformen per Jahresende34. Dabei läs
die ESTV allerdings den höchsten und den nied
rigsten Wert aus35. Inzwischen veröffentlicht d
ESTV Kurse von verschiedensten virtuellen Wäh
rungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano
Ethereum, IOTA, Litecoin, NEM, Ripple, Stella
Lumens und Tron Coin36. 
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b Vorgehensweise der Kantone 
Verschiedene Kantone haben sich bisher eben
falls zur Umrechnung von Kryptowährungen ge
äussert. Aus harmonisierungsrechtlicher Sich
sind die Kantone bei der Wahl der Methode zu
Ermittlung des massgeblichen Verkehrswertes e
nes Vermögenswertes für im Privatvermögen ge
haltene Token im Sinne von Art. 14 Abs. 1 StH
weitgehend frei, solange die gewählten Methode
nicht auf eine systematische Über- oder Unterbe
wertung hinauslaufen37. Dennoch verweisen d
Kantone, die bisher Praxishinweise zum Them
Kryptowährungen publiziert haben, grundsätz
lich auf die Jahresendkurse der ESTV. Der Kanto
Zug empfiehlt bei fehlendem Jahresendkurs de
ESTV den Umrechnungskurs derjenigen Han
neuen Rechnungslegungsrecht, inklusive Änderung 

delsplattform anzugeben, die für die Durchfüh-
rung der fraglichen Transaktionen verwend
wird. Sofern auch dies nicht möglich ist, sei d
Währung zum Kaufpreis in Franken anzuge
ben38. Gemäss Praxishinweis des Kantons Luzer
sei in solchen Fällen aufgrund fehlenden Han
dels gegebenenfalls ein Abschlag gerechtfertigt3

c Problematik
Der durch die ESTV ermittelte Jahresendkur
basiert auf einem Durchschnittswert einige
Internetplattformen. Allerdings wird hierbe
nicht berücksichtigt, dass weit verbreitete Zah
lungstoken wie Bitcoin inzwischen auf eine
unübersichtlich grossen Anzahl von Plattfo
men gehandelt werden, welche zeitweise star
in der Bewertung voneinander abweichen. De
4, 

 

 
. 
-
0.

ts-

-

Wert im individuellen Wallet kann sich daher 
25 CARDENAS, Yvan/CUTTELOD, Céline, Ivestissements 
bitcoin : un nouveau thème pour les IFRS ? – Bitcoin-
Anlagen: ein neues Thema für die IFRS?, ExpertFocus, 
12/2017, S. 915/916.

26 ExpertSuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zum 
neuen Rechnungslegungsrecht, inklusive Änderung 
vom 7. Dezember 2017, Zürich 2017 (Erstveröffent -
lichung 2013), abrufbar unter: www.expertsuisse.ch,  
S. 50.

27 ExpertSuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zum 
neuen Rechnungslegungsrecht, inklusive Änderung 
vom 7. Dezember 2017, Zürich 2017 (Erstveröffent -
lichung 2013), abrufbar unter: www.expertsuisse.ch,  
S. 50.

28 ExpertSuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zum 
neuen Rechnungslegungsrecht, inklusive Änderung 
vom 7. Dezember 2017, Zürich 2017 (Erstveröffent -
lichung 2013), abrufbar unter: www.expertsuisse.ch,  
S. 51.

29 ExpertSuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zum 
neuen Rechnungslegungsrecht, inklusive Änderung 
vom 7. Dezember 2017, Zürich 2017 (Erstveröffent -
lichung 2013), abrufbar unter: www.expertsuisse.ch,  
S. 51.

30 ExpertSuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zum 

vom 7. Dezember 2017, Zürich 2017 (Erstveröffent -
lichung 2013), abrufbar unter: www.expertsuisse.ch,  
S. 50.

31 Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band 
«Buchführung und Rechnungslegung» Ausgabe 201
Ziff. IV.2.3.3.2.

32 ExpertSuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zum
neuen Rechnungslegungsrecht, inklusive Änderung 
vom 7. Dezember 2017, Zürich 2017 (Erstveröffent -
lichung 2013), S. 51 f.

33 GENNARI, Franco, Wie deklariert man Bitcoins in der
Steuererklärung?, Die Volkswirtschaft 8–9/2017, S. 34

34 ROHNER, Tobias F./JAAG, Christian, Bitcoin – steuerli
cher Umgang mit Kryptowährungen, NZZ 2/2017, S. 1

35 PILLER, François, Virtuelle Währungen – Reale Rech
probleme?, AJP 2017, S. 1426 ff., S. 1432.

36 Die Kursliste kann über die Internetseite der ESTV  
abgerufen werden: www.ictax.admin.ch/extern/de.
html#/search. 

37 BGer, vom 29. Juli 2010, 2C_316/2010, E.3.1;  
BGE 134 II 207, E.3.6.

38 Kanton Zug, Merkblatt Kryptowährungen vom  
30. November 2017. So auch das Merkblatt des Kanto
nalen Steueramtes Nidwalden vom 15.01.2018.

39 Kanton Luzern, Newsletter Steuern Luzern, 20/2017 
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vom 15. November 2017.
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von demjenigen der ESTV unterscheiden. Au
grund der teilweise hohen Kursschwankunge
von Token würde es sich nach der hier vertrete
nen Auffassung rechtfertigen, den Jahresmitte
kurs für die Bewertung per Jahresende heran
zuziehen.
Zudem ist der Jahresendwert bislang vor dem
Hintergrund von Art. 17 Abs. 1 StHG vor allem
für die Vermögenssteuer relevant. Für Lohnzah
lungen oder Gehaltsnebenleistungen in Form
von Zahlungstoken ist zu Einkommensteue
zwecken der Wert zum Zeitpunkt des Zuflusse
umgerechnet in Schweizer Franken relevant4

Aufgrund der hohen Volatilität sollte bei period
schen Leistungen in Betracht gezogen werden
ob nicht ebenfalls auf den Jahresmittelkurs ab
zustellen wäre.

C Abgaberechtliche Behandlung
   von Token

Nachfolgend werden die steuerrechtlichen Fo
gen jeweils separat für die Token-Emittente
und Token-Investoren unterschieden. Wo rele
vant wird ausserdem auf die Stellung weitere
Beteiligter wie Händler oder «Miner» (Schürfer
eingegangen. Schliesslich wird noch auf die so
zialabgaberechtliche Behandlung eingegangen

1 Gewinnsteuer juristischer Persone

a Emittenten
Zur Beurteilung der Steuerfolgen für die Emi
tenten muss die Rechtsnatur des infrage stehen
den Token berücksichtigt werden. Die Ausgab
von Anlagetoken mit Eigenkapitalcharakter i
als steuerneutrale Kapitaleinlage gemäss Art. 6
lit. a DBG bzw. Art. 24 Abs. 2 lit. A StHG zu qualif
zieren. Anlagetoken mit Fremdkapitalcharakte
haben ebenfalls keine Gewinnsteuerfolgen
schliesslich hat auch der Mittelzufluss bei Au
nahme eines Darlehens keine Gewinnsteuerfo
Nr. 4/2018 Seite 300

gen bzw. ist erfolgsneutral. Allfällige Zinszahlun-
gen für Anlagetoken mit Fremdkapitalcharakte
qualifizieren als erfolgswirksamer Aufwand. 
Der Mittelzufluss durch den Verkauf von Nu
zungstoken – und je nachdem durch Anlageto
ken mit physischer Unterlegung – ist unsere
Erachtens grundsätzlich Gegenstand der Ge
winnsteuer. Da oftmals im Zeitpunkt der Ausga
be der Token die versprochene Leistung noc
nicht geliefert bzw. der versprochene Arbeitsein
satz noch nicht abgeschlossen ist, ist eine en
sprechende Rückstellung zu bilden (Art. 960
Abs. 2 OR)41. Die Rückstellung dient dabei de
periodenkonformen Abgrenzung von Aufwen
dungen ohne Gegenleistung42. Sie wird dann ge
mäss Entwicklungsfortschritt bzw. «Milestones
wieder aufgelöst. Damit wird verhindert, da
der gesamte Mittelzufluss im ICO-Jahr besteue
wird und die über die nächsten Jahre anfallen
den Aufwendungen steuerlich ins Leere laufen4

Allfällige Gewinne oder Verluste aus Verkäufe
von Zahlungstoken, die im Gegenzug zur Au
gabe der eigenen Token verkauft werden, um
z. B. laufende Ausgaben zu finanzieren, sin
grundsätzlich im Umfang der Differenz zwische
Verkaufspreis und Einstandspreis (Wert bei ICO
bzw. dem tieferen Marktwert steuerbar.
In Bezug auf die Rechtsform der Stiftung, we
che insbesondere im Zusammenhang mit de
Ausgabe von Ethereum Berühmtheit erlangt
gilt, dass Einlagen in das Stiftungsvermögen ge
stützt auf Art. 66 Abs. 1 DBG bzw. Art. 26 Abs. 
StHG nicht Gegenstand der Gewinnsteuer sind4

Gleichfalls sind Schenkungen an juristisch
Personen gestützt auf Art. 60 lit. c DBG bzw
Art. 24 Abs. 2 lit. c StHG steuerneutral. 

b Investoren
Dividenden, Zinsen und sonstige Erträge au
Token unterliegen gemäss dem Massgeblich
keitsprinzip der Gewinnsteuer. In Bezug auf D
videnden aus eigenkapitalähnlichen Anlageto
ken ist nach der hier vertretenen Auffassung b

gegebenen Voraussetzungen der Beteiligungsab-
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zug gemäss Art. 69 ff. DBG bzw. Art. 28 Abs. 1 f
StHG anwendbar, da der Begriff des Beteil
gungsertrags nicht nur formelle Beteiligung
rechte umfasst, sondern sich auch auf Antei
am Gewinn und den Reserven bezieht. Dass d
Voraussetzung einer 10%-Beteiligung oder Be
teiligungsrechten im Verkehrswert von minde
tens CHF 1 Mio. erfüllt ist, dürfte im Bereich vo
ICOs als «Crowd Funding» Instrument nur b
allfälligen institutionellen Investoren vorkom
men. Auf den gewinnbringenden Handel m
Token durch juristische Personen fällt ebenfal
die Gewinnsteuer an. Der geschäftsmässig be
gründete Aufwand ist gemäss Art. 59 DBG z
bestimmen. Bei längerer Haltedauer wäre z
prüfen, inwieweit ausserdem Art. 70 Abs. 4 DB
bzw. Art. 28 Abs. 1bis StHG zur Anwendung käm

2 Einkommenssteuer natürlicher 
  Personen

a Kapitalgewinne aus dem Handel 
   mit Token
Grundsätzlich sind Kapitalgewinne aus bewegl

chem Privatvermögen gemäss Art. 16 Abs. 3 DBG 

 

bzw. Art. 7 Abs. 4 lit. b StHG steuerfrei. Sollte
An- und Verkäufe von Vermögensgegenstände
in einer Art erfolgen, die über die «schlichte Ve
waltung von Privatvermögen hinausgeht»
und stattdessen in einer systematischen Art un
Weise zur Absicht der Gewinnerzielung betriebe
werden46, handelt es sich nicht mehr um de
Bereich des steuerfreien Kapitalgewinns aus be
weglichem Privatvermögen. 
In Bezug auf die Abgrenzung zwischen steue
freiem Kapitalgewinn (Privatvermögen) un
selbständiger Erwerbstätigkeit (Geschäftsvermö
gen) kann die im Kreisschreiben der ESTV Nr. 3
vom 27. Juli 2012 festgelegte Praxis zum ge
werbsmässigen Wertschriftenhandel nach de
hier vertretenen Auffassung sinngemäss auf de
professionellen «Token-Händler» angewend
werden47. So umfasst der Begriff der Wertschri
ten auch nicht verurkundete Rechte mit gle
cher Funktion (Wertrechte)48. 
Es kann zunächst in einer Vorprüfung ausge
schlossen werden, dass eine Tätigkeit als ge
werbsmässiger Wertschriftenhandel und dam
auch als selbständige Tätigkeit qualifiziert wir

49
(«Safe Harbour Rule») . Dies ist dann der Fall, 

 
R, 

, 

r 

.

40 Steuerbuch Kanton Zug, Ziff. 8.9.
41 JUNG, Marcel R., Initial Token Offerings im Schweizer 

Steuerrecht: Darstellung und Analyse der Steuerpraxis, 
FRORIEP, Memorandum vom 12. Februar 2018 abruf-
bar unter: https://www.froriep.com/upload/prj/ 
publication/Marcel-R.-Jung-ITO-in-Swiss-taxation 
21022018.pdf, S. 8.

42 Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band 
«Buchführung und Rechnungslegung» Ausgabe 2014, 
Ziff. IV.2.24.1.

43 NAZARENO, Dominic, Initial Coin Offering und die  
damit verbundenen Steuerfolgen, ExpertFocus 3/2018, 
S. 198 ff. S. 200 f.

44 Lesenswert zu Stiftungen als Rechtsform für ICO die 
Analyse von NASKAR, Arnab/PASQUIER, Bruno, The  
Tale of Swiss ICO Foundations, Advantages and 

Limitation in the Choice of the Adequate Legal Form, 
AJP 1/2018, S. 89 ff., S. 92 ff.

45 BGE 125 II 113, E. 3c. 
46 Vgl. die ausführliche Besprechung von LINDER,  

Thomas/MEYER, Stephan D., Die steuerliche Behand-
lung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen,  
Zürcher Steuerpraxis, 3/2017, S. 191 ff., S. 203.

47 Merkblatt des Kantonalen Steueramtes Nidwalden vom
15.01.2018. Gleicher Ansicht LINDER, Thomas/MEYE
Stephan D., Die steuerliche Behandlung von Bitcoin 
und anderen Kryptowährungen, Zürcher Steuerpraxis
3/2017, S. 191 ff., S. 203; IFA, Initial Token Offerings  
im Schweizer Steuerrecht: Darstellung und Analyse de
Steuerpraxis, Mitgliederversammlung der Schweizer 
IFA-Landesgruppe vom 8. Februar 2018. 

48 Kreisschreiben der ESTV Nr. 36 vom 27. Juli 2012, Ziff. 4
49
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 Kreisschreiben der ESTV Nr. 36 vom 27. Juli 2012, Ziff. 3.



INITIAL COIN OFFERING (ICO)

r-

.
r-
ft 
t-
n 

t-
r 
n 
r 

r-

r 
i-

-
-

r 
e 
r-
-

s-
ie 
s-
n 
n 
r 
s 
r 
-

-
ie  
-

r-
, 

t 
, 
s 
n 
-
-

r-
i-
-
z 
d 
n 
r 
s 
u 
d 
-
r 

ie 
h 
d 
-
n 
-

ie 
-
7 
-

t-
r-
u 

g 
d 
r 
r 
h 
-
s 
wenn die folgenden fünf Kriterien kumulativ e
füllt sind:
• Haltedauer von mindestens sechs Monaten
• Die Summe aller Kaufpreise und Verkaufse

löse pro Kalenderjahr beträgt gesamtha
nicht mehr als das Fünffache des Wer
schriften- und Guthabenbestands zu Begin
der Steuerperiode.

• Das Erzielen von Kapitalgewinnen aus Wer
schriftengeschäften ist nicht notwendig fü
die Lebenshaltung (dies ist regelmässig dan
der Fall, wenn die Kapitalgewinne wenige
als 50% des Reineinkommens in der Steue
periode betragen).

• Die Anlagen sind nicht fremdfinanziert ode
die steuerbaren Vermögenserträge überste
gen die anteiligen Schuldzinsen.

• Der Kauf und Verkauf von Derivaten be
schränkt sich auf die Absicherung von eige
nen Wertschriftenpositionen.

Sollten nicht alle Kriterien erfüllt sein, ist unte
Berücksichtigung der Gesamtheit der Umständ
im Einzelfall zu beurteilen, ob eine private Ve
mögensverwaltung oder selbständige Erwerbstä
tigkeit vorliegt. 
Sofern die vorhandenen Token dem Geschäft
vermögen zuzuordnen sind, können auch d
geschäfts- und berufsmässig begründeten Ko
ten sowie die eingetretenen Verluste abgezoge
werden. Soweit es sich um im Privatvermöge
gehaltene Anlagetoken mit Obligationen- ode
Derivaten-Charakter handelt, umschreibt da
Kreisschreiben der ESTV Nr. 15 vom 3. Oktobe
2017 die steuerlichen Folgen für solche Instru
mente.

b Vermögenserträge aus Token
Bei den Investoren gilt es gemäss oben genann
ten Kriterien (C.2.a) zu unterscheiden, ob d
erworbenen Token als Privatvermögen oder Ge
schäftsvermögen qualifizieren. Bei im Privatve
mögen gehaltenen Token gilt es zu beachten
Nr. 4/2018 Seite 302

dass nur der aus der Substanz des Vermögensob-
jekts erzielte Kapitalgewinn steuerfrei ist, nich
jedoch Vermögenserträge, welche z. B. Zinsen
Dividenden oder Erträgen aus der Nutzung de
ungeschmälerten Vermögens gleichkomme
(Art. 20 DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 StHG). Für das Ge
schäftsvermögen gilt grundsätzlich das Buch
wertprinzip.
Als Spezialfall sei hier die sog. «Hard Fork» e
wähnt. Als Hard Fork wird eine permanente D
vergenz der Blockchain bezeichnet – im Gegen
satz zur «Soft Fork», bei welcher die Divergen
nur von temporärer Natur ist. Bei einer Har
Fork basiert ein Teil der Gabelung auf neue
Konsensregeln50. Dies passierte z. B. im Jah
2017 mit dem Zahlungstoken «Bitcoin». Da
Protokoll, auf dem Bitcoin basiert, wurde z
Zwecken der erhöhten Skalierung ergänzt un
der neue Zahlungstoken «Bitcoin Cash» ausge
geben51. Die Investoren, welche im Zeitpunkt de
Hard Fork über Bitcoin verfügten, erhielten d
gleiche Anzahl an Bitcoin Cash. Da Bitcoin Cas
gewissermassen aus dem Nichts erschaffen un
ohne Gegenwert den bisherigen Bitcoin-Investo
ren zugeteilt wurde, ist der Wert von Bitcoi
Cash im Zeitpunkt der Hard Fork mit Null zu be
ziffern. Es erübrigt sich deshalb die Frage, ob d
Zuteilung von Bitcoin Cash der Einkommensge
neralklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 
Abs. 1 StHG unterliegt. Die spätere Wertsteige
rung für die im Privatvermögen gehaltenen Bi
coin Cash Token ist bei Realisierung bzw. Ve
kauf als steuerfreier Kapitalgewinn z
qualifizieren.

c Einkommen aus Mining 
Personen, die Rechenleistung zur Verfügun
stellen, um Transaktionen zu verifizieren un
Blockchains zu bauen, werden hierfür entwede
mit offiziellen Währungen oder Token, in de
Regel Zahlungstoken, belohnt. Das systematisc
betriebene Mining – z. B. durch Zusammen
schluss in einem Mining-Pool – kann unsere

Erachtens unter die selbständige Erwerbstätig-
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keit fallen, da eigene Mittel (Rechenleistun
und Strom) zu Zwecken der Gewinnerzielun
aufgewendet werden. Dies trifft dann nicht zu
wenn das Mining nur hobbymässig im be
schränkten Rahmen ausgeübt wird52. 

d Lohnzahlung in Token
Die (teilweise) Bezahlung des Arbeitslohnes mi
tels Zahlungstoken ist als Naturallohn gemä
Art. 322 Abs. 2 OR oder Gratifikation gemä
Art. 322d OR zu qualifizieren53. Als solche qual
fiziert die Bezahlung als steuerbares Einkom
men aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit5

Sofern Mitarbeitende allerdings mittels Anlage
token mit Eigenkapitalcharakter entlohnt we
den, sind unseres Erachtens die Regeln übe
die unechten Mitarbeiterbeteiligungen gemä
Art. 17a Abs. 2 DBG bzw. Art. 7e StHG anwendba
Unseres Erachtens handelt es sich hier um «syn
thetische Aktien» im Sinne von Ziff. 2.3.2 de
Kreisschreibens der ESTV Nr. 37 vom 22. Ju
2013, auf welches an dieser Stelle im Übrige
verwiesen sei. 

3 Vermögens- und Kapitalsteuer 
   natürlicher und juristischer  
   Personen

a Emittenten
Es dürfte wohl davon auszugehen sein, da
Token in aller Regel von juristischen Persone
ausgegeben werden. Die von ihnen ausgege

benen Anlagetoken mit Eigenkapitalcharakter 
bzw. der entsprechende Mittelzufluss unterliege
der Kapitalsteuer gemäss Art. 29 StHG. Dies gi
nicht für Anlagetoken mit Fremdkapitalcharak
ter. Der Mittelzufluss durch den Verkauf vo
Nutzungstoken wird handelsrechtlich grund
sätzlich als Gewinn bzw. Gewinnreserve zu de
klarieren sein – unabhängig von einer eventu
ellen korrespondierenden Rückstellung (vorn
C.1.a) – und unterliegt somit ebenfalls der Ka
pitalsteuer (Art. 29 Abs. 2 lit. a StHG).

b Investoren
Bei natürlichen Personen sowie bei Stiftunge
(Art. 29 Abs. 2 lit. c StHG) unterliegt gemäss Art. 1
Abs. 1 StHG das gesamte Reinvermögen der Ve
mögenssteuer. Als steuerlich relevante Aktive
gelten «grundsätzlich alle geldwerten Rechte a
Sachen sowie an Forderungen und Beteiligun
gen»55. Unabhängig von der zivilrechtliche
Qualifikation des jeweils infrage stehenden To
ken wird dieser grundsätzlich als geldwertes Ve
mögensobjekt gelten. Unseres Erachtens kan
ein Token aber auch ausnahmsweise als nich
steuerbare reine Anwartschaft qualifizieren. E
ne reine Anwartschaft wird definiert als ein
mehr oder weniger vage Aussicht auf eine
künftigen Rechtserwerb56. Es ist insbesonder
bei Nutzungstoken nicht unüblich, dass d
künftige Nutzung der versprochenen Leistun
nicht garantiert werden kann und solange i
der Schwebe steht, bis die Entwicklung des Pro
jekts abgeschlossen ist bzw. die Leistung abru

bar wird. In einem solchen Fall sind unseres Er-

in 

in 
50 Bitcoin, Glossar «Hard Fork», abrufbar unter: 
https://bitcoin.org/en/glossary/hard-fork. 

51 In ähnlicher Weise ist auch Bitcoin Gold im Jahr 2017 
aus Bitcoin entstanden. 

52 GENNARI, Franco, Wie deklariert man Bitcoins in der 
Steuererklärung?, Die Volkswirtschaft 8–9/2017, S. 34.

53 PILLER, François, Virtuelle Währungen – Reale  
Rechtsprobleme?, AJP 2017, S. 1426 ff., S. 1432.

54 Steuerbuch Kanton Zug, Ziff. 8.9.
55 DZAMKO-LOCHER, Daniel/TEUSCHER, Hannes: 

Zweifel/Beusch (Hrsg.), Art. 13 StHG N 4.
56 DZAMKO-LOCHER, Daniel/TEUSCHER, Hannes: 
Nr. 4/2018 Seite 303

Zweifel/Beusch (Hrsg.), Art. 13 StHG N 5 und 46.
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achtens die mit dem Token verbundene
«Ansprüche» als reine Anwartschaften zu qual
fizieren. Sie sind folglich nicht steuerbar. 

c Deklaration in der  
   Steuer erklärung 
Obwohl Token zivilrechtlich in den meisten Fä
len nicht als Wertschriften qualifizieren (sieh
vorne B.3) empfehlen die meisten Kantone de
natürlichen Personen die Token im Formula
Wertschriften- und Guthabenverzeichnis a
«übrige Guthaben» aufzuführen57. Dies dürf
mit Praktikabilitätsüberlegungen verbunde
sein, um eine einheitliche Praxis durch d
Fachspezialisten zu gewähren58. Es sei an diese
Stelle angemerkt, dass auch Anwartschafte
«pro memoria» in der Steuererklärung zu de
klarieren sind. In Bezug auf die allgemeine Be
wertung der Token wird nach vorne verwiese
(B.5). Bei juristischen Personen erfolgt die De
klaration in der Handels- bzw. Steuerbilanz ge
mäss den vorne ausgeführten Prinzipien (B.4)

4 Verrechnungssteuer

a Emittenten
Aus Sicht des Emittenten ist bei Anlagetoken m
Eigenkapitalcharakter zwar nicht auf die Toke
selbst, aber auf etwaige Dividendenzahlunge
die Verrechnungssteuer geschuldet. Die Verrech
nungssteuer ist gemäss Art. 14 VStG auf de
Empfänger der steuerbaren Leistung zu überwä
zen. Bei Naturaldividenden (je nach Ausgesta
tung z. B. «Bonus-Token») ist die Verrechnung
steuer entweder ins Hundert hochzurechnen ode
stattdessen allenfalls das Meldeverfahren nac
Art. 24 Abs. 1 lit. c VStV anwendbar. Das Melde
verfahren findet grundsätzlich auch dort An
wendung, wo eine qualifizierende Beteiligun
gemäss Art. 26a VStV vorliegt. Eine solch
20%-Beteiligung dürfte im Bereich von ICO a
«Crowd Funding» Instrument allerdings selte
Nr. 4/2018 Seite 304

vorliegen. Ausschüttungen aus Kapitaleinlage-
reserven unterliegen – sofern die formellen Vo
raussetzungen der Verbuchung und der Bestan
des- und Ausschüttungsmeldung erfüllt sind59 
nicht der Verrechnungssteuer. Je nach Ausgesta
tung ist im Einzelfall zu prüfen, ob Ausschü
tungen von anderen Token, insbesondere Nu
zungstoken, in der Form von Gewinn- ode
Umsatzbeteiligungen ebenfalls der Verrech
nungssteuer unterliegen.
Bei Anlagetoken mit Fremdkapitalcharakter i
ebenfalls nicht auf den Token selbst, wohl abe
auf Zinszahlungen die Verrechnungssteuer ab
zuliefern, sofern die Token als Obligationen ode
Bankguthaben im Sinn von Art. 4 Abs. 1 lit. 
und d VStG qualifizieren. In dieser Hinsicht wir
auf das ESTV Merkblatt Obligationen vom Apr
1999 sowie das Kreisschreiben der ESTV Nr. 3
vom 26. Juli 2011 verwiesen.

b Investoren
Soweit die inländischen Investoren ihre Erträg
ordnungsgemäss deklarieren (Art. 21 ff. VStG
erhalten sie die Verrechnungssteuer zurücke
stattet. Für ausländische Investoren sind d
Bedingungen des jeweils massgeblichen Doppe
besteuerungsabkommens zu prüfen. 

5 Emissionsabgabe

a Emittenten
Steuersubjekte für die Emissionsabgabe sind ge
mäss Art. 4 Abs. 1 StG inländische Kapitalgesel
schaften und Genossenschaften. Die Emission
abgabe ist u. a. geschuldet auf der Begründun
und Erhöhung von Beteiligungsrechten inlän
discher Kapitalgesellschaften und Genossen
schaften (Art. 5 StG). Es ist davon auszugehen
dass nur Anlagetoken mit Eigenkapitalcharak
ter von der Emissionsabgabe betroffen sein kön
nen60. Da die Emissionsabgabe eine (formelle
Rechtsverkehrssteuer darstellt, kann die Abgab
nach der hier vertretenen Auffassung nur dan

greifen, wenn auch formell Beteiligungsrechte 
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begründet oder erhöht werden. Insofern mus
die rechtliche Ausgestaltung des Token und di
entsprechende handelsrechtliche Verbuchun
im Einzelfall geprüft werden. Weiter ist zu be
achten, dass gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. b und h St
ein Freibetrag von CHF 1 Mio. bei Gründunge
und Kapitalerhöhungen anwendbar ist. 

b Investoren
Die Emissionsabgabe ist grundsätzlich vom
Emittenten abzuführen. Sie könnte zwar auf di
Investoren überwälzt werden, dies ist jedoc
nicht die gängige Praxis. 

6 Umsatzabgabe

a Emittenten
Die Umsatzabgabe ist gemäss Art. 13 Abs. 1 St
auf die entgeltliche Übertragung von Eigentum
an steuerbaren Urkunden bei Beteiligung eine
Schweizer Effektenhändlers als Vermittler ode
Vertragspartei geschuldet. Da sich die Emis
sions- und Umsatzabgabe für denselben Sach
verhalt ausschliessen, ist bei einer Tokenemis
sion bzw. ICO (Primärmarkttransaktion) auf di
oben gemachten Ausführungen zur Emissions
abgabe zu verweisen (siehe C.5.c).

b Investoren
Im Zusammenhang mit dem Handel von Toke
(Sekundärmarkttransaktion) stellt sich insbe

sondere die Frage nach der Qualifikation der 

9. September 2015.
Token als steuerbare Urkunden. Im Gegensat
zu ausländischen Urkunden – wo ein
wirtschaft liche Betrachtung gemäss Art. 13 Ab
2 lit. b StG zur Anwendung kommt – ist bei in
ländischen Urkunden bzw. bei einer von eine
schweizerischen Gesellschaft ausgegebenen U
kunde grundsätzlich eine formell-rechtlich
Betrachtung anzuwenden. Demnach qualifizie
ren Obligationen, Aktien, Stammanteile vo
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, An
teilsscheine von Genossenschaften, Partizipat
onsscheine, Genussscheine, sowie Anteile a
kollektiven Kapitalanlagen als steuerbare U
kunden (Art. 13 Abs. 2 lit. a StG). Als solch
kommen grundsätzlich nur Anlagetoken in Be
tracht, die auch regulatorisch als Effekten z
behandeln sind (vorne B.2.d). Dennoch gilt e
für Steuerzwecke im Einzelfall abzuklären, o
diese Token – je nach unterliegendem Wert 
als nicht steuerbare Derivate zu verstehe
sind61.
Zahlungs- und Nutzungstoken stellen gemäs
FINMA in der Regel keine Effekten gemäss BEH
dar (vorne B.2.b und B.2.c). Dies dürfte im No
malfall auch für die umsatzabgaberechtlich
Qualifikation als steuerbare Urkunde gelten
Reine Zahlungsmittel – und damit auch Zah
lungstoken – sollten nicht als steuerbare U
kunden qualifizieren. Obwohl Nutzungstoke
als eine Form der Verbriefung bzw. Verurkun
dung angesehen werden können, ergibt sich ih

unterliegender Wert normalerweise nicht aus ei-

ar 
/
n 
57 Merkblatt des Kantonalen Steueramtes Nidwalden vom 
15.01.2018, S. 1; Kanton Luzern, Newsletter Steuern  
Luzern, 20/2017 vom 15. November 2017; Kanton Zug, 
Merkblatt Kryptowährungen vom 30. November 2017, 
Ziff. 2.

58 Siehe Kanton Zug, Merkblatt Kryptowährungen vom  
30. November 2017, Ziff. 2.

59 Siehe Kreisschreiben der ESTV Nr. 29a vom  

60 Ähnlich JUNG, Marcel R., Initial Token Offerings im 
Schweizer Steuerrecht: Darstellung und Analyse der 
Steuerpraxis, FRORIEP, Memorandum vom 12. Febru
2018 abrufbar unter: https://www.froriep.com/upload
prj/publication/Marcel-R.-Jung-ITO-in-Swiss-taxatio
21022018.pdf, S. 9.

61 Siehe Kreisschreiben der ESTV Nr. 15 vom 3. Oktober 
2017; Kreisschreiben der ESTV Nr. 12 vom 10. März 
Nr. 4/2018 Seite 305
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nem Beteiligungsrecht, sondern in der Regel au
einem Leistungs- oder Nutzungsrecht (vorn
B.3.b). Ist dies der Fall, dürfte der Nutzungsto
ken nicht als steuerbare Urkunde qualifizie
ren62.
Sofern die Token als steuerbare Urkunden qual
fizieren, ist auf die objektiven und subjektive
Ausnahmen gemäss Art. 14, 17a und 19 StG hin
zuweisen. Obwohl bei den Stempelabgaben – im
Gegensatz zur Verrechnungssteuer – keine Übe
wälzungspflicht gilt, wird die Abgabe durch de
Effektenhändler normalerweise auf den Investo
überwälzt. 

7 Mehrwertsteuer

a Ausgabe und Handel mit Token
Die aktuelle Mehrwertsteuergesetzgebung in de
Schweiz äussert sich nicht explizit zur meh
wertsteuerlichen Behandlung von Umsätzen im
Zusammenhang mit Token. Mit Blick auf d
Rechtslage in der EU, ist auf die Rechtsprechun
des EuGH hinzuweisen. Im Rahmen seines Vo
abentscheides im Fall Hedqvist hat sich der Ge
richtshof dahingehend geäussert, dass Umsätz
infolge eines Umtauschs von konventionelle
Währungen in den Zahlungstoken «Bitcoin
(und umgekehrt) eine entgeltliche Dienstlei
tung im Sinne der MWST-Richtlinie (RL 2006
112/EG) darstelle, welche – nach EU-Termino
logie – unter die Steuerbefreiungsnorm gemä
Art. 135 Abs. 1 lit. e MWST-RL («Steuerbefreiun
für Umsätze in Bezug auf gesetzliche Zahlung
mittel») falle63. Das massgebliche Entgelt en
spreche der Differenz zwischen Einkaufs- un
Verkaufspreis der Währungen. Ob die Sicht de
EuGH in analoger Weise für die Beurteilung au
Grundlage des Schweizer Mehrwertsteuergese
zes zur Anwendung kommen kann, ist bis zu
Publikation einer entsprechenden Praxis de
ESTV allerdings unklar.
Der erwähnte Entscheid des EuGH ist primär im
Nr. 4/2018 Seite 306

Zusammenhang mit Zahlungstoken zu sehen, 
in Bezug auf Nutzungstoken könnte sich alle
dings eine davon abweichende Beurteilung au
drängen. Bei Nutzungstoken erscheint es ange
zeigt, die mehrwertsteuerliche Qualifikation i
Abhängigkeit der zugrunde liegenden Leistun
vorzunehmen, um einerseits zur Natur der Lei
tung (entweder Dienstleistung oder Lieferung
und andererseits zur weitergehenden Qualifika
tion (insbesondere Steuerbarkeit und Leistung
ort) eine Aussage treffen zu können. Auch hie
bleibt anzumerken, dass bis zur Publikation e
ner Praxis der ESTV ein hohes Mass an Recht
unsicherheit besteht. 
Unseres Erachtens sollten zumindest die Umsä
ze mit Zahlungstoken sowie Anlagetoken ge
stützt auf Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 MWSTG von de
Steuer ausgenommen sein. Obwohl Zahlungsto
ken nicht als «gesetzliche Zahlungsmittel» ge
ten (Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 lit. d MWSTG), dürfte
diese – gleich wie die Anlagetoken – von de
Ausnahmeregelung zu den «Wertpapieren
Wertrechten und Derivaten» profitieren (Art. 2
Abs. 2 Ziff. 19 lit. e MWSTG). Dies steht allge
mein vor dem Hintergrund, dass die Mehrwer
steuer nur verbrauchsfähige wirtschaftlich
Werte als Leistung erfasst (Art. 3 lit. c MWSTG)6

Bei Nutzungstoken, deren Funktion im Zei
punkt der Ausgabe noch undefiniert ist, kan
sich u. U. eine Gleichbehandlung mit den Zah
lungs- oder Anlagetoken rechtfertigen65. Au
praktischer Sicht spielt oft auch der Leistungso
eine entscheidende Rolle, da die Investoren of
mals im Ausland ansässig sind (Art. 7 und 
MWSTG). Unterliegt der Umsatz mit Toke
nicht der Mehrwertsteuer, so ist auch kein Vo
steuerabzug möglich. Eine (freiwillige) Optie
rung ist gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. a MWSTG au
geschlossen.

b Mining
Überdies stellt sich die Frage, ob das Minin
(d. h. das Zurverfügungstellen von Rechenlei

tung, um Transaktionen zu verifizieren und 
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Blockchains zu bauen) einen mehrwertsteue
lich relevanten Sachverhalt darstellt und, wen
dem so ist, wie das Mining korrekterweise z
qualifizieren ist. Aus Sicht der Schweizer Meh
wertsteuer besteht mangels Praxispublikatio
der ESTV auch in Bezug auf das Mining noc
keine Rechtssicherheit. Das Bundesministerium
für Finanzen in Deutschland ordnet die Aktivitä
ten der Miner als nicht steuerbare Vorgänge ein
da der unmittelbare Zusammenhang zwische
Leistung und Entgelt fehle. Diese Einschätzun
basiert auf der Annahme, dass allfällige Tran
aktionsgebühren an die Miner auf freiwillige
Basis entrichtet werden66. Die Schweizer Meh
wertsteuergesetzgebung verlangt für das Beste
hen eines Leistungsverhältnisses gemäss Art. 
lit. c MWSTG ebenfalls einen unmittelbaren, in
neren Zusammenhang zwischen Leistung un
Entgelt. Vor diesem Hintergrund, scheint die i
Deutschland bestehende Praxis aus Sicht de
Schweizer Mehrwertsteuer zumindest nicht vo
vornherein als abwegig. Ob die ESTV allerding
eine ähnliche Position einnehmen wird, steh
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. 

8 Sozialabgaben
Als Sozialabgaben gelten insbesondere die A
ters- und Hinterlassenenversicherung (AHV
Invalidenversicherung (IV), und die Erwerbs
ersatz versicherung (EO). Bei der unselbststän
digen Erwerbstätigkeit ist der massgebend
Lohn beitragspflichtig (Art. 5 Abs. 1 AHVG). A
massgebender Lohn gilt jedes Entgelt für in un

selbstständiger Stellung auf bestimmte oder  

Schweiz geklärt, Expert Focus 3/2016, S. 186 ff. S. 186. 
unbestimmte Zeit geleistete Arbeit (Art. 5 Abs. 
AHVG). Dies umfasst bspw. auch die (teilweise
Lohnzahlung in Token. Bei der selbstständige
Erwerbstätigkeit ist jedes Erwerbseinkommen
das nicht Entgelt für in unselbstständiger Ste
lung geleistete Arbeit darstellt, nach den ge
setzlich erlaubten Abzügen beitragspflichti
(Art. 9 AHVG). Die Beitragspflicht bezieht sic
somit auf die von den professionellen Token
Händlern erzielten Kapitalgewinne und -ve
luste (vorne C.2.a) sowie auf die Einkünfte au
dem gewerbsmässig betriebenen Mining (vo
ne C.2.c). 

D Fazit

Durch ICO wurden die Möglichkeiten zur Unte
nehmensfinanzierung durch eine neuartige un
spannende Technik erweitert. Obwohl teilweis
die Meinung besteht, dass ICO und generell To
ken rechtlich nicht geregelt sind, hat die vorhe
gehende Analyse gezeigt, dass die allgemeine
regulatorischen, zivilrechtlichen, handelsrechtl
chen, sowie steuer- und sozialabgaberechtliche
Regeln Anwendung finden. Das schweizerisch
Recht ist grundsätzlich technologieneutral un
regelbasiert. Aufgrund der vielfältigen Ausgesta
tungsmöglichkeiten muss jeder Einzelfall selbs
ständig – by the same token – analysiert und be
urteilt werden. Aus steuerlicher Sicht ist e
empfehlenswert, vor dem ICO die steuerrech
lichen Konsequenzen in einem verbindliche
Steuervorbescheid mit den jeweiligen Steuer

behörden zu klären.

e 
-

62 Vergleiche auch die Ausnahme zum Geldmarktpapier 
gemäss Art.4 Abs. 5 i.V.m. Art. 14 Abs. 1 lit. g StG.

63 EuGH, Rs. C-264/14, Hedqvist, vom 22. Oktober 2015,  
§ 53 f. 

64 MEIER, Christoph R./MEISSER, Luzius, Bitcoin und 
Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuerfragen für EU und 

65 LINDER, Thomas/MEYER, Stephan D., Die steuerlich
Behandlung von Bitcoin und anderen Kryptowährun
gen, Zürcher Steuerpraxis, 3/2017, S. 191 ff., S. 209.

66 Bundesministerium der Finanzen, BMF-Schreiben  
Nr. 2018/0163969 vom 27. Februar 2018.
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Berater 2016, S. 325 ff.
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ca. CHF 248.–

Molo | Schichting | Vorpe

Automatischer 
Informationsaustausch 
in Steuersachen
Eine konsequente Darstellung der Daten-
schutzmechanismen und der Rechtswege 
in dieser undurchsichtigen Materie

Der automatische Informationsaustausch in 
Steuersachen wird kompakt und konkret mit
einem praxisbezogenen Ansatz in allen seinen
Aspekten und Zusammenhängen transparent ge-
macht. Dies wird durch eine integrierte Auffas-
sung erreicht, die die verschiedenen Gesichts-
punkte, diejenigen der Steuerbehörden, der Fi-
nanzinstitute und der Kunden, kombiniert. Da-
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Schweizerisches 
Steuerverfahrensrecht  
Direkte Steuern

Die zweite Auflage dieses Werks bietet eine ak-
tualisierte und erweiterte Gesamtdarstellung des
Steuerverfahrensrechts der direkten Steuern. Eine
umfangreiche Erweiterung hat zudem die Dar-
stellung der Internationalen Amtshilfe aufgrund des
Doppelbesteuerungsabkommens erfahren.
Beleuchtet werden u. a. Verfahrensgrundsätze,
Verfahrensbeteiligte, Vertretung, Fristen, Ausstand,
Steuergeheimnis, innerschweizerische Amtshilfe
und Internationale Amtshilfe. Die Veranlagung und
Einsprache im ordentlichen Verfahren, besonders
Untersuchung und Feststellung des Sachverhalts,
Verfahrensrechte und Verfahrenspflichten des
Steuerpflichtigen und Dritter sowie Ermessens-
veranlagung werden ebenso behandelt wie die
Steuererhebung und Einsprache im Quellensteuer-
verfahren sowie Rechtsmittel an kantonale Instan-
zen und an das Bundesgericht.
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